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§ 21 StKJHG-DVO Kostenzuschuss für
die Unterbringung bei Personen

gemäß § 43 Abs. 3 StKJHG
 StKJHG-DVO - Stmk. Kinder- und Jugendhilfegesetz-Durchführungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

(1) Ein Kostenzuschuss für die Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen bei Personen gemäß § 43 Abs. 3 StKJHG

kann gewährt werden, wenn

1. dadurch die Gefahr einer Störung hintangehalten oder eine bereits eingetretene Störung gemindert oder beseitigt

werden kann und

2. es für die zivilrechtlich zum Unterhalt Verp:ichteten eine wirtschaftliche Härte bedeuten würde, die Kosten zur

Gänze selbst zu zahlen.

(2) Die Zuschussleistung erfolgt in Form von monatlichen Zuschüssen. Die Höhe der Zuschussleistung ergibt sich aus

der Di=erenz zwischen dem P:egekindergeld gemäß § 12 (Höchstgrenze) und der Eigenleistung. Die Eigenleistung ist

jener Betrag, den die zivilrechtlich zum Unterhalt Verp:ichteten als Kostenersatz zu leisten hätten, würde die

Unterbringung bei Pflegepersonen im Rahmen der vollen Erziehung erfolgen.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 105/2017

In Kraft seit 19.12.2017 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stkjhg-dvo/paragraf/12
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=105/2017&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 21 StKJHG-DVO Kostenzuschuss für die Unterbringung bei Personen gemäß § 43 Abs. 3 StKJHG
	StKJHG-DVO - Stmk. Kinder- und Jugendhilfegesetz-Durchführungsverordnung


